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Das ist ja für Sie das Allergefährlichste. Und auch
nicht von breiten Strassen, denn es gibt für Sie
überhaupt keine Strasse, die so breit ist, dass Sie
dabei nicht ihre Mitmenschen gefährden. Das ist
wesentlich ernster als das Spiel um ein paar
Franken.

Hoppeier: Ich habe ja schon gedacht, dass ge-
legentlich eine solche Bemerkung kommen werde.
Ich habe aber nicht erwartet, dass das von Seiten
des feinen Herrn Meyer aus Luzern geschehen
werde. Herr Meyer, Sie sind leider auf falscher
Fährte, falsch beraten. Die Presse gibt nicht immer
nur richtige, sondern auch falsche Meldungen und
hat. vor allem Freude, erstens, einem eins anzu-
hängen und zweitens, den politischen Gegner mit
Kot zu bespritzen. Ich bin nicht nur kein schlech-
ter Autofahrer, sondern sogar ein guter. Ich hätte
davon niemals gesprochen, wenn man nicht diese
Frage hier aufgeworfen hätte. Ich habe nämlich
in 26 Jahren, seit denen ich in jedem Jahr durch-
schnittlich 50—60000 km fahre, nur 26 Bussen,
aber davon nur eine einzige Wegen Beschädigung,
und damals handelte es sich um eine Beschädigung
eines Fahrzeuges im Betrage von etwa 20 Franken.
Sie können sich bei meiner Versicherung erkundigen
und werden dann hören, dass ich ausser diesem
kleinen Schaden nie einen Schaden angerichtet
habe. Sie können auch in den Akten feststellen,
lassen, dass mein kürzlicher Unfall nichts zu tun
hat mit der Schnelligkeit, sondern dass in den
Akten steht, der Fahrer sei in langsamer Fahrt
heraufgekommen und ein Velofahrer sei in sausen-
der Fahrt, nach ändern Angaben verrückt und nach
Angabe eines automobilfahrenden Ingenieurs wie
eine Kugel dahergeschossen gekommen. Ich möchte
Ihnen nur Wünschen, Sie würden in eine solche
Lage geraten, so dass Sie einem solchen Fahrer
ausweichen müssen, dass Sie in einem solchen
Moment entscheiden müssen, ob man rechts aus-
weichen könne oder nicht. Ich muss Ihnen mit-
teilen, dass dieser Fall niemals geeignet ist, mich
moralisch und auch technisch als Fahrer zu diskre-
ditieren. Es ist auch gesagt worden, ich hätte viele
Bussen wegen Verstoss gegen polizeiliche Konlroll-
vorschriften. Wir haben in unserm Kinderheim
eine strenge Anmeldepflicht. Da ist es innert
26 Jahren durchschnittlich einmal im Jahr vorge-
kommen, dass ein Auslandskind nicht rechtzeitig
angemeldet Wurde, Weil die Schriften nicht recht-
zeitig eingelangt sind. Das ist mein ganzes Ver-
gehen; meine Herren, mein Hemd ist also so sauber
wie das Ihrige.

Abst immung. — Vote.
Für Annahme des Postulats 63 Stimmen
Dagegen 56 Stimmen
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Bericht und Beschlussentwurf vom 4. September 1936
(Bundesblatt II, 517). — Rapport et projet d'arrêté, du

4 septembre 1936 (Feuille fédérale II, 517).

Antrag der Kommission.
M e h r h e i t :

Zustimmung zum Entwurf des Bundesi ats. '

Minderhe i t
(Gadient):

Die Vorlage ist an den Bundesrat zurückzu-
weisen mit dem Auftrage, zu prüfen und den
Räten auf die nächste Session Bericht und An-
trag zu stellen, ob nicht als Gegenvorschlag zur
Initiative ein neuer Verfassungsartikel der Volks-
abstimmung zu unterbreiten sei, durch welchen
Geheimgesellschaften grundsätzlich verboten Wer-
den sollen.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

M i n o r i t é
(Gadient):

Le projet est renvoyé au Conseil fédéral. Ce-
lui-ci est invité à déposer pour la prochaine session
un rapport et une proposition sur le point de
savoir s'il n'y a pas lieu de soumettre au peuple,
au titre de contre-projet, un nouvel article cons-
titutionnel qui interdise en principe les sociétés
secrètes.

Ber ichters ta t tung. — Rapports généraux.

Feldmann, Berichterstatter: Die Initiativbe-
wegung, die uns heute hier beschäftigt, hat ihren
Ausgang am 18. November 1932 genommen. Da-
mals hat eine Kundgebung der beiden Organisatio-
nen „Schweizer Heimatwehr" und der Organisation
„Ordre Politique National" beschlossen, es sei eine
Aktion gegen den Einfluss der Freimaurer-Organi-
sation in der Armee einzuleiten. Am 11. Oktober
1933 kam die Angelegenheit hier im Rate zumersten-
mal zus Sprache. Unser Kollege, Herr Bürki,
richtete an den Bundesrat die Kleine Anfrage, die
Ihnen in Erinnerung ist. Der Bundesrat stellte in
seiner Antwort auf die Kleine Anfrage Bürki eine
Untersuchung in Aussicht für den Fall, dass man
ihm wirklich positive Anhaltspunkte unterbreite
und dass diejenigen Persönlichkeiten, die Anklagen
gegen Freimaurer- und verwandte Organisationen er-
heben würden, auch ihre Beweismaterialien vor-
legen und ihre Verantwortlichkeit übernehmen
Würden. Der Bundesrat stellte für seine damalige
Zusammensetzung fest, dass kein Mitglied seiner
Behörde einer Freimaurer-Organisation, der Odd
Fellow-Organisation oder der Union angehöre. Er
machte dieselbe Feststellung für die Zusammen-
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setzung des Bundesgerichtes und für das eidgenös-
sische Versicherungsgericht. Des Weitern stellte
der Bundesrat damals fest, dass 9 Mitglieder der
Freimaurerloge, l Mitglied der Odd FelloWs-Organi-
sationund 2 Mitglieder der Philanthropischen Gesell-
schaft Union zum Parlament gehören. Im Januar
1934 ist die Trägerin der gesamten Initiative ge-
gründet worden und auf Einladung dieser „Helve-
tischen Aktion" wurde am 11. Februar 1934 in
Bern eine sogenannte „Landsgemeinde" durchge-
führt, die nach den Angaben der Veranstalter von
3000 Mann besucht war und nun den formellen
Beschluss fasste, es sei eine Initiative zu lancieren
für ein Verbot der Freimaurerorganisationen und,
wie man sich ausdrückte, ähnlicher und verwandter
Organisationen. An die Spitze der Initiativbewe-
gung traten wiederum die „Schweizer Heimatwehr"
und sodann die „Schweizerische Faschistische Ver-
einigung". Man begann ungesäumt mit der Samm-
lung von Unterschriften. Am 31. Oktober 1934
wurde das Volksbegehren vom Leiter der Initiativ-
bewegung, Herrn Arthur Fonjallaz, eingereicht mit
56 946 gültig anerkannten Unterschriften. Von
freimaureiischer Seite führte man gegen die Gültig-
keit gewisser Unterschriften Beschwerde; eine Nach-
prüfung ergab endgültig 56 238 gültige Unterschrif-
ten. Im Juni 1935 hat die Bundesversammlung
dem Bundesrat Auftrag erteilt, über die Materie
Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen und am
4. September 1936 hat Ihnen der Bundesrat seinen
Bericht erstattet und seinen Antrag gestellt. Er
lautet, es sei die Initiative abzulehnen und ohne
einen Gegenentwurf der Bundesversammlung dem
Volk und den Ständen zur Verwerfung zu unter-
breiten. Am 23. November 1936 hat Ihre Kom-
mission einstimmig beschlossen, es sei die Initiative
abzulehnen ; ein Vorschlag, die Bundesversammlung
möge einen Gegenvorschlag aufstellen, blieb mit
allen Stimmen gegen die Stimme des Antragstellers
in der Minderheit.

Die Kommission ist in ihrer Stellungnahme zu-
nächst von der gegenwärtigen Gestaltung des Ver-
einsrechtes in der Schweiz ausgegangen; sie würdigte
sodann das Begehren der Initianten anhand seines
Wortlautes und gestützt auf das vorgelegte Beweis-
material. Sie gelangte schliesslich zu ihren Folge-
rungen auf Grund übereinstimmender Rechts- und
Staatsauffassungen hinsichtlich der Initiative, die
hier zur Entscheidung steht. Die Feststellung, die
bereits in der Oeffentlichkeit erfolgt ist, sei hier
ausdrücklich wiederholt, dass kein Mitglied Ihrer
Kommission einer der in der Initiative genannten
Organisationen angehört oder jemals angehört hat.

Das geltende Vereinsrecht in der Schweiz be-
ruht auf dem Art. 56 der Bundesverfassung in Ver-
bindung mit den Art. 52 und Art. 78 des Zivilgesetz-
buches. Der Art. 56 der Bundesverfassung gibt den
Bürgern das Recht, Vereine zu bilden, sofern solche
weder in ihrem Zweck noch in den dafür bestimm-
ten Mitteln rechtswidrig oder staatsgefährlich sind.
Ueber den Missbrauch dieses Rechtes, erklärt der
Art. 56 BV, trifft die Kantonalgesetzgebung die er-
forderlichen Bestimmungen. Art. 52, Abs. 3, ZGB,
bestimmt: „Personenverbindungen und Anstalten
zu unsittlichen oder widerrechtlichen Zwecken
können das Recht der Persönlichkeit nicht erlan-
gen", und Art. 78, ZGB, schreibt vor: „Die Auf-

lösung eines Vereins erfolgt durch den Richter auf
Klage der zuständigen Behörde oder eines Beteilig-
ten, wenn der Zweck des Vereins widerrechtlich
oder unsittlich ist."

Nach dem geltenden schweizerischen Vereins-
recht besteht demnach grundsätzlich Vereinsfreiheit
unter drei Vorbehalten: Ein Verein darf in seinem
Zweck oder in seinen Mitteln, die er zur Erreichung
seiner Zwecke anwendet, nicht staatsgefährlich,
nicht rechtswidrig und nicht unsittlich sein. Das
Volksbegehren, das Ihnen vorliegt, will nun den
Art. 56 BV in seinem bisherigen Wortlaut an und
für sich bestehen lassen, aber es will ihn ergänzen
durch eine neue Bestimmung, lautend:

„Jedoch sind Freimaurervereinigungen und
Logen, Odd Fellows, die Philanthropische Gesell-
schaft Union, ähnliche und ihnen affiliierte Gesell-
schaften in der Schweiz verboten.

Jede Wirksamkeit ähnlicher ausländischer Ge-
sellschaften ist ebenfalls in der Schweiz verboten."

Das Begehren der Initianten geht demnach in
der Wirkung darauf aus, das Vereinsrecht stark
einzuengen. Von der Vereinsfreiheit sollen nach
der Meinung der Initianten inskünftig ausgeschlos-
sen sein die staatsgefährlichen, die rechtswidrigen,
die unsittlichen Vereine und dazu noch die Frei-
maurer-Organisationen und die ändern in der
Initiative genannten Organisationen, einfach des-
halb, weil sie Freimaurer sind, sei es nun, weil man
ihre Staatsgefährlichkeit zum vornherein als be-
wiesen betrachtet, oder weil man die Notwendigkeit,
sie zu verbieten, ableitet aus der allgemeinen Natur
und der ganzen Wesensart dieser Organisationen.
Im einen wie im ändern Fall greift die Initiative
aus den schweizerischen Vereinen eine besondere
Art von Vereinigungen heraus und unterstellt sie
einer verfassungsrechtlichen Ausnahmebestimmung.
Vom rein juristischen Standpunkt aus wäre eine
derartige Neuerung durchaus denkbar und zulässig,
und es geht nicht an, die Initiative, wie es da und
dort versucht worden ist, deshalb als unzulässig
abzulehnen, weil sie mit dem gegenwärtigen Art. 56
BV in Widerspruch stehe. Die Initiative will eben
neues Verfassungsrecht schaffen. In der Gestaltung
des Staatsgrundgesetzes aber ist der Verfassungs-
gesetzgeber grundsätzlich frei. Es handelt sich für
uns einfach darum, uns darüber klar zu werden:
Soll neues Verfassungsrecht geschaffen werden in
der Weise, wie es die Initiative vorschlägt ? Für
die Schaffung neuen Verfassungsrechts —- darüber
besteht wohl eine allgemeine Uebereinstimmung —
müssen schwerwiegende, zwingende Gründe vor-
handen sein. Sind im vorliegenden Fall diese schwer-
wiegenden zwingenden Gründe tatsächlich vorhan-
den ?

Die Initianten führen zur Begründung ihres
Begehrens im grossen und ganzen die folgenden
Anschuldigungen an: Die in der Initiative genannten
Organisationen seien undemokratisch organisiert,
sie seien abhängig gegenüber dem Ausland, seien
überhaupt international, antinational und unschwei-
zerisch eingestellt, sie verfolgten eine revolutionäre
Tendenz und seien Schrittmacher des Bolschewis-
mus. Sie seien Feinde des Christentums und überr
haupt jeder Religion, sie besässen durch ihre Günst-
lingswirtschaft einen schädlichen Einfluss auf die
Besetzung und Verwaltung von Staatsstellen, sie



Interdiction des sociétés maçonniques — 1522 22 décembre 1936

umgäben ihre ganze Wirksamkeit mit dem ver-
hängnisvollen Schleier des Geheimnisses und schä-
digten auf diese Weise das öffentliche Vertrauen.

Von den durch die Initiative betroffenen Or-
ganisationen wird diesen Anschuldigungen ent-
gegengetreten. Die Grossloge Alpina führt aus:
„Die schweizerische Freimaurerei macht sich zur
Aufgabe, die geistige und sittliche Entwicklung
ihrer Mitglieder zu fördern, und die Grundsätze
der Humanität im Leben zu betätigen. Sie glaubt
an Gott, sie steht auf dem Boden der Glaubens-
und Gewissensfreiheit, sie achtet jede ehrliche, die
Moral und die Nächstenliebe nicht verletzende
Ueberzeugung, sie auferlegt ihren Mitgliedern die
Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit
des Vaterlandes, die Aufrechterhaltung des innern
Friedens als heilige Pflicht, sie fordert von ihnen
die freie Erfüllung aller Bürgerpflichten und er-
muntert sie zur Mitarbeit im öffentlichen Leben
nach bestem Wissen und Gewissen, untersagt aber
den Logen, sich in politische oder konventionelle
Kontroversen einzulassen. Weder die schweize-
rische Grossloge noch irgend eine schweizerische
Freimaurerloge bildet eine geheime Gesellschaft
oder gehört einem Geheimverbande an. Die schwei-
zerische Freimaurerei verfolgt keine geheimen Ziele,
und die Gebräuche der Freimaurerei haben er-
zieherische, die Erkennungszeichen historische Be-
deutung. Die schweizerische Freimaurerei ist voll-
kommen unabhängig, mit ändern Freimaurer-
Organisationen unterhält sie nur freundschaftliche
Beziehungen, sie nimmt von keiner ausländischen
oder inländischen Instanz Weisungen entgegen.

Die ebenfalls in der Initiative genannte Organi-
sation des Odd Fellow-Ordens erklärt: „Der Orden
ist jetzt und immer zu barmherzigem und wohl-
tätigem Wirken verpflichtet, zum Besuche der
Kranken, zur Unterstützung der Bedrängten, zur
Bestattung der Toten und zur Erziehung der Waisen,
sowie zur Erfüllung aller der gegenseitigen Pflichten
des Wohlwollens, die aus unserer Anerkennung der
Vaterschaft Gottes und der Bruderschaft der Men-
schen und aus der Einprägung und Ausübung von
Freundschaft, Liebe und Wahrheit sich ergeben."

Die Philanthropische Gesellschaft Union erklärt :
„Die Union ist eine philanthropische Gesellschaft.
Ihre Ziele sind die Erstrebung und Uebung des
Wahren und Guten, die Pflege der Freundschaft und
Solidarität. Die Union verlangt von ihren Mit-
gliedern, dass sie das Vaterland lieben und ehren,
dass sie seinen Gesetzen gehorchen und sein Wohl
und Gedeihen fördern helfen. Gegenüber ihren Mit-
gliedern verpflichtet sich die Union zu sittlicher Be-
lehrung und je nach Massgabe der vorhandenen
Mittel zur Hilfeleistung."

Alle von der Initiative betroffenen Organisatio-
nen, soweit sie namentlich aufgeführt sind, ver-
weisen in ihren Einwendungen gegenüber der Ini-
tiative auf die sozialen Leistungen, die sie in erster
Linie gegenüber ihren Mitgliedern, teilweise aber
darüber hinaus an eine weitere Oeffentlichkeit auf-
zuweisen haben. Die Alpina erklärt, in den letzten
25 Jahren belaufe sich der Betrag ihrer Sozial-
leistungen auf 3,8 Millionen; die Odd-Felkrw-Loge
teilt mit, sie habe seit 1920 1,3 Millionen für solche
Zwecke aufgewendet; die Union beziffert ihre so-
zialen Leistungen seit 1893 auf 5,1 Millionen. Das

sind die Anschuldigungen auf der einen, das sind
die Verteidigungsbehauptungen auf der ändern Seite.

In diesem Zusammenhang habe ich Ihnen
namens der Kommission eine Erklärung abzugeben
für eine Vereinigung, die im Bericht des Bundes-
rates auf Seite 35 unter die Freimaurerähnlichen
Organisationen eingereiht worden ist. Es ist der
Rotary-Club. Er hat mit Schreiben vom 21. Sep-
tember 1936 offiziell erklären lassen, dass er keine
geheime Gesellschaft sei und dass er grundsätzlich
jede Günstlingswirtschaft zugunsten seiner Mit-
glieder ablehne. Die Kommission hat von dieser
Erklärung Kenntnis genommen und ihren Refe-
renten beauftragt, auch hier im Plenum von der
Mitteilung des Rotary-Clubs Kenntnis zu geben.

Wie stellen wir uns nun zu den vorgebrachten
Anklagen, welche die Initiative begründen sollen,
und wie stellen wir uns zu den Behauptungen, die
von den betroffenen Organisationen zu ihrer Ver-
teidigung vorgebracht werden ? Allgemein ist da
Wohl zunächst festzustellen, dass, so wie im vor-
liegenden Fall die Dinge liegen, die Pflicht zur Be-
weisführung selbstverständlich in erster Linie auf
dem „Kläger" lastet, auf demjenigen, der das be-
stehende Recht abändern will, und zwar lastet diese
Beweispflicht auf den Initianten ganz allgemein; sie
lastet aber insbesondere auf den Initianten für den
Nachweis der Behauptung, dass die Freimaurer- und
ähnlichen Organisationen es mit ihren Programmen
und Statuten in der Praxis nicht ernst nehmen. Wie
steht es nun mit dieser Beweisführung?

Bei den Akten findet sich eine Klageschrift, ein
Exposé des Urhebers der Initiative, des Herrn
Fonjallaz, datiert vom 11. April 1936. Nach Titel
und Gehalt ist dieses Exposé als offizielle Begrün-
dung der Initiative zu werten. Es muss nun hier
— und die Kommission ist in dieser Beziehung ab-
solut einstimmig — festgestellt werden, dass dieses
Exposé in der Beweisführung ausseror deutlich
leicht und dürftig ausgefallen ist. Man zitiert das
Sprichwort :,, Vox populi vox Dei" ; man spricht von
einem „état d'esprit"; man spricht davon, dass es
„sich nicht immer darum handle, Beweise zu er-
bringen"; man spricht davon, dass man sich die
eigentlichen Beweise vorbehalten wolle für den
Kampf vor der Volksabstimmung. Man stützt sich
demnach bei den Initianten auf mehr gefühlsmässige
Momente, und man verzichtet auf eine sorgfältige
Beweisführung, oder man will sich zu einer solchen
Beweisführung erst unmittelbar vor der Volksab-
stimmung herbeilassen. Aber man legt offenbar
wenig Wert darauf, die vorberatenden Instanzen,
die nach der Verfassung die Initiative zu begut-
achten haben, den Bundesrat und die Bundesver-
sammlung, richtig ins Bild zu setzen.

Der Urheber der Initiative, Herr Fonjallaz, weist
in der offiziellen Begründung zu seinem Begehren
darauf hin, dass die Regierung des Kantons Bern
bereits am 3. März 1745 durch eine Verordnung die
Freimaurerei verboten habe. In der Tat hat die
Berner Regierung im Jahr 1745 ein derartiges Ver-
bot erlassen. Wenn man sich aber die Mühe nimmt,
jene Verordnung nachzulesen, so wird einem sofort
klar, aus welcher staatspolitischen Einstellung jenes
Verbot erfolgt ist. Die Regierung des Kantons Bern
hat ihr Verbot vom 3. März 1745 u. a. erlassen mit
der Begründung, dass in bernischen Landen ohne
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Vorwissen und Bewilligung der Regierung überhaupt
keine Versammlungen erlaubt seien. Es War eben
das Jahr 1745, die Zeit des absolutistischen Staates,
der überhaupt keine Vereinsfreiheit kannte. Kann
es sich heute darum handeln, das Rad der Zeit um
nahezu 200 Jahre zurückzudrehen und die Richt-
punkte für unsere Staatspolitik aus einer Zeit zu
holen, die nicht zuletzt infolge der Entfremdung
zwischen Staatsführung und Volk dem Untergang
der alten Eidgenossenschaft den Weg bereitet hat ?

Zu den weitern Punkten, die von den Initianten
zur Begründung ihres Begehrens angeführt Werden,
gestatte ich mir folgende Bemerkungen: Zunächst
wird geltend gemacht, die Freimaurer-Organisa-
tionen — ich verstehe unter diesem Ausdruck im
Rahmen dieser Ausführungen alle Organisationen,
die in der Initiative genannt sind — seien undemo-
kratisch konstruiert, undemokratisch aufgebaut, sie
hätten verschiedene „Grade" vom Lehrling zum
Gesellen und Meister; die ganze Hierarchie der Frei-
maurer-Organisation widerspreche den Grundlagen
schweizerischen demokratischen Empfindens. Was
die Organisation der Freimaurer-Logen betrifft, ver-
weise ich Sie auf die Ausführungen im Berichte des
Bundesrates. Im allgemeinen ist wohl festzustellen :
Ob sich einer in einer Organisation wohl fühlt, die
ihre Mitglieder nach verschiedenen Graden und
Stufen klassiert, das ist doch so ziemlich Tempera-
ments-; Gefühls- und Geschmackssache. Aber eine
solche Art der Organisation kann wohl kaum Ver-
anlassung geben, sie von Staats wegen zu verbieten,
sonst müssten wir schliesslich auch den Studenten-
verbindungen an den Kragen gehen, die ja schliess-
lich auch ihre „Fuxenzeit" und ihren „Burschen-
konvent" haben. Es wird aber wohl niemand daran
denken, gegen solche Organisationen vorzugehen.

Für die Behauptung der Initianten, die schwei-
zerische Freimaurerei sei zum Gehorsam gegenüber
unbekannten Vorgesetzten, insbesondere gegenüber
ausländischen Vorgesetzten verpflichtet, fehlt jeder
Beweis.

Im übrigen ist gegenüber dem Argument der
Initianten, es sei die Freimaurerei unter demokrati-
schen Gesichtspunkten zu verbieten, auf folgende
zwei wichtige Tatsachen hinzuweisen: Es sind zu-
nächst einmal nahezu ausschliesslich diktatorische,
autoritäre, totalitäre Staaten, welche zu Mass-
nahmen gegen die Freimaurerei geschritten sind.
Ich erwähne Italien. Mussolini war immer ein ent-
schiedener Gegner der Freimaurerei und die Fest-
stellung kann einiges Interesse bieten, dass Mussolini
schon 1910, als er noch die sozialdemokratische
Partei führte, seine Parteigenossen vor die Wahl
stellte, entweder Freimaurer oder Sozialist zu sein.
Und im Jahre 1923 ist er in der gleichen Weise vor-
gegangen mit seiner fascistischen Partei.

Das nationalsozialistische Regime in Deutsch-
land hat den Logen zunächst einmal Gelegenheit
gegeben, sich selber aufzulösen. Jene Logen, die
sich in den Jahren 1933, 1934 und in der ersten
Hälfte 1935 nicht selbst aufgelöst haben, sind dann
durch Erlass des Reichsinnenministers vom 18. Aug.
1935 von Staats wegen aufgelöst worden und man
hat ihr Vermögen beschlagnahmt. Eine Verordnung
vom 19. Dezember 1936 schliesst Bewerber und In-
haber von Staatsstellen von der Anstellung und Be-
förderung aus, wenn sie nicht vor dem 30. Januar
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1933, d. h. vor der Machtübernahme durch den
Nationalsozialismus aus Freimaurerorganisationen
ausgetreten sind. Eine Verordnung vom 16. De-
zember 1936 umschreibt des näheren, welche Or-
ganisationen unter diese Bestimmung fallen. Es
sind dies die 11 Grosslogen der deutschen Frei-
maurerei, darunter fallen aber auch 35 weitere Ver-
bände, die man als j,freimaurerähnliche" Organi-
sationen bezeichnet. Darunter fallen weiter die
Anthroposophische Gesellschaft, die Theosophische
Gesellschaft, die Mazdaznan-Bewegung, die deutsche
Friedensgesellschaft und die paneuropäische Union.

Ungarn und die Türkei haben die Freimaurerei
ebenfalls verboten, auch Portugal durch ein Gesetz
vom 6. April 1935, das gegen Freimaurer- und „Ge-
heimgesellschaften"-gerichtet ist; dieses Gesetz ent-
hält die gewiss originelle Bestimmung, dass „die Ver-
sammlungen der Geheimgesellschaften öffentlich
sein" müssen. Neben den genannten fünf diktato-
rischen Staaten kennen wir nur einen demokratisch
organisierten Staat, der in der letzten Zeit zu Mass-
nahmen gegenüber den Freimaurern geschritten ist :
Finnland hat durch einen Regierungserlass vom
16. Juli 1934 den Offizieren seiner Armee verboten,
einer Freimaurerorganisation anzugehören. Die
französische Kammer hatte am 29. Dezember 1935
über einen Antrag zu entscheiden, ob die Freimaurer-
Bewegung als ein Staat im Staate aufzulösen sei.
Die Kammer hat diesen Antrag indessen mit 417
gegen 104 Stimmen abgelehnt.

Die Behauptung der Initianten, dass unter dem
Gesichtspunkte demokratischer Staatsauffassung
die Freimaurerei verboten werden müsse, hält jeden-
falls im Lichte der internationalen Entwicklung
dieser Frage nicht stand.

Und nun die zweite Tatsache, die hier nicht über-
sehen werden darf: Herr Arthur Fonjallaz, der mit
seiner Initiative das Verbot bestimmter Organisa-
tionen verlangt mit der Begründung, sie seien un-
demokratisch organisiert, hat seine eigene Organi-
sation, eine schweizerische fascistische Organisation,
konsequent nach undemokratischen Grundsätzen
aufgebaut. Er hat sie aufgebaut auf dem absolut
undemokratischen „Führerprinzip"; er macht in
seiner eigenen Organisation genau das, was er den
Organisationen Vorwirft, die er'verbieten lassen will.
Unter diesen Umständen wird es wohl einigermassen
schwer halten, sich mit Herrn Fonjallaz über die
Grundlagen und Voraussetzungen demokratischer
Staatsführung auseinanderzusetzen; es scheint viel-
mehr, dass der Urheber der Initiative mit der demo-
kratischen Staatsauffassung selbst auf recht ge-
spanntem Fusse steht.

Und nun zum Vorwurf, die Freimaurerei sei
international orientiert und stehe unter auslän-
dischem Einfluss. Die Argumentation, die in dieser
Richtung im Exposé der Initianten geltend ge-
macht wird, bewegt sich einigermassen in Wider-
sprüchen. Sie erklärt auf der einen Seite, die Frei-
maurerei sei verantwortlich in weitgehendem Masse
für die Vorbereitung und den Ausbruch des Welt-
krieges; gleichzeitig beschuldigt man sie aber der
internationalen pazifistischen Einstellung und be-
hauptet, der Völkerbund sei eine ausgesprochene
Schöpfung der Freimaurerei. Ich begnüge mich
damit, auf diesen seltsamen Widerspruch hinzu-
weisen. Sei dem, wie ihm wolle : jedenfalls sind
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auch in dieser Beziehung keine Anhaltspunkte ge-
geben, die dazu führen müssten, die schweizerische
Freimaurerei zu verbieten. Dagegen scheint es
auch hier gegeben und notwendig, die Aktiv-
Legitimation des Hauptimtianten dahin zu prüfen,
ob nun wirklich gerade er berufen sei, dem übrigen
Volke gut schweizerische Gesinnung und konse-
quent nationale Einstellung zu lehren. Herr Fon-
jallaz, es ist das nicht zu vergessen, hat durch die
recht unterwürfige Art seines Besuches beim ita-
lienischen Staatschef am 17. Oktober 1933 der
Achtung und Ehre der Schweiz nicht übermässig
gedient und Fonjallaz war auch derjenige, der das
merkwürdige Komitee für die „Universalität Roms"
gegründet hat, jenes Komitee, das in seinem Pro-
gramm den „Kult Roms" und die Weltmission
des Faschismus proklamiert und den Vorschlag
macht, es sei der 15. März, der Jahrestag Julius
Cäsars, und der 21. April, der Gründungstag Roms
zum „Bundesfeiertag" zu erklären. Es scheint
demnach, dass über die grundsätzliche Zulässigkeit
oder Unzulässigkeit von Bindungen mit dem Aus-
lande, über die Voraussetzungen und die Tragweite
wirklich gesunder, nüchterner, schweizerischer, de-
mokratischer Gesinnung auch in dieser Beziehung
beim Initianten selbst die erforderliche Klarheit
fehlt.

Ein weiterer_ Vorwurf geht dahin, die Frei-
maurerei sei zu verbieten, weil sie revolutionär ein-
gestellt sei und der bolschewistischen Weltrevolution
Vorschub leiste. Für die schweizerische Frei-
maurerei ist dieser Vorwurf widerlegt durch den
Wortlaut der Statuten und wenn man behaupten
will, dass die Freimaurerei sich nicht an ihre Sta-
tuten halte, so ist man, ich möchte das wiederholen,
für diese Behauptung in vollem Umfange beweis-
pt'lichtig. Ich glaube, der Vorwurf revolutionär-
bolschewistischer Gesinnung ist auch durch die
politische Praxis der schweizerischen Freimaurerei
widerlegt. Im übrigen ist es offenbar der Aufmerk-
samkeit der Initianten entgangen, dass sofort nach
der Machtübernahme durch die Soviets im Jahre
1917 die Freimaurerei in Russland verboten worden
ist. Ob sie heute noch besteht, ist seit dem Sommer
1935 umstritten. Als Tatsache steht fest, dass die
Freimaurerei unter den russischen Emigranten in
Paris, also bei den geschworenen, bewussten Geg-
nern des Bolschewismus eine erhebliche Rolle
spielt ; es sollen in Paris unter den russischen Emi-
granten nicht weniger als 4 verschiedene Frei-
maurerlogen bestehen.

Das Exposé Fonjallaz bezeichnet die Freimaurer
im weitern als religionsfreindlich ,als „Feinde des
Christentums" und leitet daraus die Notwendigkeit
ab, diese Organisationen von Verfassungs wegen zu
verbieten. Es steht uns nicht an, zu untersuchen,
wie weit der Vorwurf der Religionsfeindlichkeit ge-
genüber der Freimaurerei im allgemeinen in ihrer
internationalen Erscheinung gerechtfertigt ist oder
nicht. Es ist Ihnen bekannt, dass die französische
Freimaurerei z. B. in weitem Masse tatsächlich
religionsfeindlich, atheistisch eingestellt ist. Für
die schweizerische Freimaurerei ist eine grundsätz-
liche religionsfeindliche und christentumsfeindliche
Einstellung nicht erwiesen. Die Freimaurerei steht
nach ihren Grundsätzen und ihrer Praxis auf dem
Boden der religiösen Duldsamkeit, sie lehnt das

Dogma ab, sie steht auf dem Boden der religiösen
Toleranz, sie steht also auf dem Boden des Art. 49
der Bundesverfassung, der Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit. Aber selbst dann, wenn der Vor-
wurf der Religionsgegnerschaft erhärtet werden
könnte, so wäre damit noch nicht bewiesen, dass
nun von Staates wegen mit Verbotmassnahmen
eingeschritten werden müsste; denn nach unsern
Staatsgrundsätzen ist die Vertretung von reli-
giösen oder religionsgegnerischen Auffassungen ein-
zig an die Schranken gebunden, dass durch ihre
Betätigung nicht der religiöse Friede gestört wird.
Das wird nun von den Initianten von den schwei-
zerischen Freimaurerorganisationen keineswegs be-
hauptet, geschweige denn bewiesen. Man hat von
dieser Seite auch nicht versucht, den Art. 49 BV
(Gewährleistung der Glaubens- und Gewissensfrei-
heit) in Diskussion zu ziehen, sondern man will
offenbar auch einfach eine Regelung, die einfach
sagt: die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist allen
Bürgern garantiert mit dem Vorbehalt, dass sie
nicht den religiösen Frieden störe; ausgenommen
von dieser Garantie sind die Freimaurer, und zwar
ohne Rücksicht darauf, ob sie den religiösen Frie-
den stören oder nicht. Man braucht diese Auffas-
sung nur zu formulieren, um die völlige Unmöglich-
keit einer solchen Konstruktion zu erkennen. Im
übrigen wäre es auch ganz abgesehen von diesen
mehr staatspolitischen Erwägungen wohl verfehlt,
unter religiösen Gesichtspunkten die Freimaurerei
zu verbieten. Der Kampf um die letzten und gröss-
ten Fragen der Weltanschauung lässt sich nicht mit
Paragraphen und Polizeimassnahmen beseitigen,
sondern derartige geistige Gegensätze müssen mit
geistigen Waffen ausgetragen werden. Es gehört
mit zum Sinne der demokratischen Staatsordnung,
dass sie bewusst darauf verzichtet, diesen geistigen
Kampf in allzuenge Fesseln zu legen.

Zum Vorwurf der Günstlingswirtschaft, der
Protektion ist zu bemerken: Welche Organisation,
welcher Verein, welche Partei, welche menschliche
Gemeinschaft sorgt gegebenenfalls nicht dafür,
dass sie bei der Vergebung von Stellen und ähnlichen
Gelegenheiten rechtzeitig und wirksam zum Worte
kommt ? Das Problem der Günstlingswirtschaft
und des Protektionismus ist erheblich "weiter ge-
spannt, als dass man es in den Rahmen einer Aktion
gegen einzelne Organisationen einspannen könnte.
Die Begründung der Initiative scheitert auch hier
an der Dürftigkeit der Beweisführung, aus der,
an praktischen Fällen nachgewiesen, ein staats-
schädigendes Verhalten der Freimaurerorganisation
in der genannten Richtung hervorginge. Der Bun-
desrat erteilt in seinem Bericht die Zusicherung,
dass er gegen Günstlings- und Protektionswirt-
schaft mit aller Energie und Rücksichtslosigkeit ein-
schreiten werde, wenn man ihm positive Anhalts-
punkte biete, und der Bundesrat ist bei dieser Zu-
sicherung zu behaften. Ebenso ist aber dem Bun-
desrat recht zu geben, wenn er sich gegen leicht-
fertige, oberflächliche Verdächtigungen wehrt.

Und nun zum Vorwurf des Geheimnisses, dem
Argument in der Begründung der Initiative, das
psychologisch vielleicht am schwersten ins Ge-
wicht fällt. Es steht ausser jedem Zweifel für
jeden, der unvoreingenommen die ganze Frage
beurteilt, dass ein .gewisser, geheimnisvoller Nim-
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bus, den die freimaurerischen Organisationen um
sich gewoben haben, in weitem Masse zu Missver-
ständnissen und Misstrauen Veranlassung gegeben
hat. Es ist aber im Hinblick auf die Frage, die uns
hier beschäftigt, eine sehr Wesentliche Tatsache fest-
zuhalten, nämlich dass die Initiative nach ihrem
Wortlaut — und der Wortlaut gilt, wie er vorge-
schlagen ist, nicht wie man ihn im einzelnen inter-
pretiert — die geheimen Gesellschaften als solche
überhaupt nicht trifft. Das Volksbegehren nimmt
in seinem Wortlaut auf geheime Gesellschaften als
solche gar keinen Bezug. Auch die „Union", z. B.
die durch den Beschluss ihrer Delegiertenversamm-
lung vom Mai 1934 jedes Geheimnis aufgehoben hat,
würde nach dieser Verfassungsbestimmung unter das
Verbot fallen. Auf der ändern Seite würden wieder
Vereine nicht von der neuen Verfassungsbestim-
mung erfasst, die ihre Wirksamkeit in erheblichem
Umfang der Kenntnis der Oeffentlichkeit ent-
ziehen; sie bleiben unbehelligt, nur deshalb, weil
sie in der Verfassung selbst nicht namentlich auf-
gezählt sind.

Wenn man schon einmal gegen Geheimgesell-
schaften vorgehen will, so rnuss man zunächst fest-
stellen, was überhaupt eine Geheimgesellschaft ist
und was nicht. Wenn man einmal darüber einig
geworden ist, dann sind Bestimmungen gegen Ge-
heimgesellschaften gerecht und gleichmässig auf
alle Organisationen anzuwenden, welche irgendwie
ihre Wirksamkeit dem öffentlichen Einblick ent-
ziehen. In der Frage des Geheimnisses, in einer
entscheidenden, wichtigen Frage gehen demnach
Begründung und Wortlaut der Initiative ganz
deutlich nebeneinander vorbei. Das Volksbegehren
erscheint auch unter diesem Gesichtspunkt als ein
untaugliches Mittel zu einem unklaren Zweck und
ist deshalb abzulehnen.

Ich fasse zusammen: Die Vereinsfreiheit ge-
hört zu den Grundlagen der demokratischen Staats-
auffassung. Eine Einschränkung dieses Freiheits-
rechtes kann nur in Frage kommen, wenn zwingende
Gründe dafür bestehen. Die Fälle, in denen diese
zwingenden Gründe vorliegen, sind nach der Auf-
fassung der Kommission in der geltenden Verfas-
sung zur Genüge umschrieben. Eine Notwendigkeit,
dieses Verfassungsrecht im Sinne der Initiative zu
ändern, liegt nicht vor. Namens der Kommission
beantrage ich Ihnen in Uebereinstimmung mit dem
Bundesrat, das Initiativbegehren betreffend Verbot
der Freimaurereivereinigungen und Logen der
Odd FelloWs, der philanthropischen Gesellschaft
Union und ähnlicher affiliierter Gesellschaften (Er-
gänzung von Art. 56 der Bundesverfassung), sei ab-
zulehnen und mit dem Antrag auf Verwerfung ohne
Gegenvorschlag der Bundesversammlung, der Ab-
stimmung des Volkes und der Stände zu unter-
breiten.

M. Lachenal, rapporteur: La commission tient
à souligner d'emblée qu'aucun de ses membres
n'appartient à la maçonnerie. C'est donc en toute
indépendance que le présent rapport est présenté.

Une démocratie ne se conçoit pas sans la liberté
d'association, facteur indispensable de culture in-
tellectuelle et morale qui donne à notre vie publique
et sociale une puissante impulsion. La Constitution
fédérale de 1848 accordait sa protection à la vie de

l'association déjà développée dans notre pays. Son
article 46, devenu l'article 56 de 1874, est avec la
liberté de conscience et de croyance l'un des piliers
de notre vie nationale. Mais la liberté a ses limites :
les citoyens ont le droit de former des associations,
pourvu qu'il n'y ait, dans leur but ou dans leurs
moyens, rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat.
Jusqu'à maintenant, aucune expérience fâcheuse;
si des excès ou des abus se produisent, ils sont ré-
primés par les organes de police ou les autorités
politiques.

L'initiative actuelle entend faire une large
brèche au principe de la liberté d'association, pro-
posant à l'article 56 l'addition suivante:

«Cependant, les' Sociétés franc-maçonniques,
les loges maçonniques et Odd FelloWs, la Société
philanthropique «Union» et les associations affi-
liées ou similaires sont interdites en Suisse. Toute
activité quelconque se rattachant directement ou
indirectement à de semblables associations étran-
gères est également interdite sur le territoire
suisse. »

En dépit du texte clair qui proclame et limite
l'un des droits primordiaux de.s citoyens dans notre
Etat démocratique, l'initiative veut supprimer trois
sociétés indiquées au hasard ainsi que «les associa-
tions affiliées ou similaires» laissées dans le vague.
Elle ne motive objectivement, ni ne justifie ses rai-
sons, et pourtant il faut des motifs impérieux pour
priver ces sociétés de la liberté d'association qui
est à la base de notre régime démocratique.

L'absence de motifs pourrait suffire pour écarter
l'initiative, d'autant plus qu'aucune plainte n'est
jamais parvenue à l'autorité fédérale sur l'activité
de ces sociétés, et que rien ne l'a engagée à
intervenir.

Nous avons cependant le devoir d'examiner si
les griefs que nous devinons à la base de l'initia-
tive sont justifiés; notre examen ne peut porter
que sur les sociétés nommées, dans l'ignorance où
nous sommes des «sociétés affiliées ou similaires».
Ce que nous pouvons dire, c'est qu'une telle ex-
pression est critiquable parce qu'elle permet les
extensions les plus arbitraires; c'est une menace
pour toutes les sociétés, car il n'en est pas une en
Suisse qui ne puisse à la rigueur tomber sous cette
interdiction. C'est donc un ébranlement du droit
d'association, qui est à la base de notre régime
démocratique.

Le but et l'organisation de la Franc-Maçonnerie,
qui est de beaucoup la plus importante des sociétés
visées, ont été développés par le Conseil fédéral
dans son message du 4 septembre 1936.

Nous nous bornons à rappeler ses principes,
tels qu'exposés publiquement par l'Alpina:

Association d'hommes libres, faisant remonter
son origine au moyen-âge ; tous les maçons sont
frères, ils entretiennent et fortifient des sentiments
élevés: le dévouement à la patrie, la solidarité en-
tre les hommes, la bienfaisance, la liberté de cons-
cience et de foi, la paix entre les hommes et les
nations.

Quant à l'Union, elle s'occupe plus spécialement
de la mutualité et de la philanthropie, de même
que les Odd Fellows.

Souvent, ces trois œuvres sont intervenues
dans la fondation et dans le développement d'œUvres



Interdiction des sociétés maçonniques — 1526 — 22 décembre 1936

d'utilité publique. Les cataclysmes qui ont frappé
notre pays ne les a pas laissées indifférentes, ce
qu'attestent les souscriptions qui ont été rendues
publiques. Elles pratiquent une bienfaisance dis-
crète qui, proportionnée au nombre de leurs adhé-
rents, est en leur faveur.

Les trois associations proclament le devoir de
défendre la patrie, de maintenir son indépendance,
sa paix intérieure. Elles écartent toutes contesta-
tions religieuses et politiques; quoique l'échange
d'opinions soit admis, il est interdit de prendre
des résolutions qui engageraient les associations ou
les consciences. Les trois associations admettent
comme membres tous les citoyens libres et hono-
rables, sans distinction de confession religieuse, de
conviction politique ou de position sociale.

En résumé, le plus clair de leur activité con-
verge vers un but moral, ayant à sa base sincérité,
équité, tolérance, amour actif du prochain et des
hommes en général ; elles demandent à leurs adhé-
rents d'être dans tous les actes de la vie des
hommes pratiquant le bien, la charité, la vérité,
des hommes dévoués à la famille et des citoyens
utiles à la patrie.

Dans leurs constitutions, dans leurs statuts,
dans leurs règlements, rituels et instructions, on
ne trouve rien qui ne contribue à la formation et
ne tende à la perfection du caractère humain de
leurs adhérents.

En résumé: les associations visées par l'initia-
tive, la Franc-Maçonnerie, les Odd Fellows, l'Union,
absolument indépendantes les unes des autres, ne
sauraient être assimilées, ni confondues entre
elles ; elles présentent de notables différences, elles
ont cependant une analogie morale en ce qu'elles
proclament la tolérance en religion et l'amour du
prochain.

Il est des griefs particuliers à la Franc-Maçon-
nerie; examinons ceux qui ont pu retenir l'atten-
tion. -

Nous n'avons pas à analyser les aspects de la
maçonnerie en dehors des frontières de la Suisse.
Subissant l'influence du pays où elle exerce son
activité, la Franc-Maçonnerie marque des caractères
différents. ' C'est ainsi qu'en Angleterre, elle a
gardé une empreinte religieuse accentuée; son
activité est essentiellement philanthropique. La
Franc-Maçonnerie française a gardé de ses luttes
contre le cléricalisme une hostilité à l'égard de
l'Eglise; aux Etats-Unis, la Franc-Maçonnerie est
un rempart de la démocratie. Si la Franc-Maçon-
nerie a été supprimée par les dictatures, elle est si
peu considérée comme ayant un caractère illicite
ou dangereux pour l'Etat que les rois des monar-
chies constitutionnelles d'Angleterre, de Suède,
du Danemark et de Grèce en font partie.

Ne nous occupons que de la Franc-Maçonnerie
suisse; les griefs peuvent être classés sous trois ru-
briques: ses mystères, son caractère international
de nature à aliéner son indépendance et son attache-
ment à la patrie, son hostilité à la religion.

Nous avons été informés que tous documents
quelconques de même que les archives de la Grande
Loge suisse étaient à notre disposition. Les ren-
seignements que nous donnons ci-après ont été
puisés dans le dossier constitué par le Conseil fédéral
et ouvert à l'examen de „notre commission.

La Franc-Maçonnerie suisse constitue-t-elle une
société secrète ?

Son but est nettement défini par ses principes
généraux, sa constitution et ses statuts. Le texte
de ceux-ci a été largement répandu, notamment
en 1928, signé de tous les membres du comité
central, envoyé à plusieurs milliers d'exemplaires.
Ces principes généraux, sous une forme succincte
et claire, exposent tous les devoirs et toutes les
obligations du Franc-Maçon suisse.

Cette association est organisée comme la plu-
part de nos sociétés, syndicats, corporations. Les
Franc-Maçons suisses ont leur journal, les Loges
ont leurs locaux souvent désignés à l'extérieur par
une inscription sur la façade ou sur la porte d'en-
trée. A l'époque où les associations étaient tenues
à cette formalité, les loges étaient inscrites au re-
gistre du commerce. Elles ont le téléphone. Plu-
sieurs sont titulaires d'un compte de chèques pos-
taux. Les bottins donnent leurs adresses. Les
loges sont appelées à payer l'impôt. Certaines ont
leurs emprunts hypothécaires.

Bref, tout se passe dans cette association comme
pour les autres sociétés.

Leurs dignitaires sont élus démocratiquement
par votations pour une durée limitée. Comme pour
la presque totalité de nos sociétés, les listes des
membres des Loges ne sont pas portées à la con-
naissance générale du public. Bien que la loi
n'oblige pas à cette publicité, la Loge de Berne,
par exemple, dépose la liste de ses membres à la
Chancellerie d'Etat. Au surplus, tout Franc-Maçon
est libre de se faire connaître.

Le fait d'appartenir à ime société est affaire
privée. Les rares sociétés qui publient l'état
nominatif de leurs membres réservent cette liste
à leurs sociétaires. Les associations qui ont provo-
qué l'initiative ne publient pas la liste de leurs
membres. A part.les noms de quelques chefs, reste
inconnue la composition du fascisme suisse, du
front national, de l'action helvétique et d'autres
groupements du même genre. Même la liste du
comité qui patronne l'initiative nous est inconnue.

Les réunions des Loges sont privées. Il en est
ainsi de la plupart des sociétés. Si elles avaient
un but illicite ou contraire aux bonnes mœurs,
elles ne pourraient acquérir la personnalité (C. C. S.,
art. 52), et si cependant elles avaient réussi à
acquérir une personnalité, la dissolution doit en
être prononcée par le juge dès que le but est illicite
ou contraire aux mœurs (C. C. S., art. 78).

L'article 56 de la Constitution et les dispositions
du code civil sont donc une garantie suffisante.

On fait à la Franc-Maçonnerie le reproche de
conserver un rituel et des usages secrets.

Il peut paraître puéril de vouloir sauvegarder
avec un soin scrupuleux rites, symboles et coutumes.
Peut-être pourrait-on faire le reproche à la Franc-
Maçonnerie de les garder trop anxieusement, dans
sa crainte de les exposer à l'incompréhension du
public. Il y a là un héritage du passé laissant
croire à un secret qui en réalité n'existe pas.

Ces traditions lointaines qui provoquent le
sourire parce qu'étranges et surannées à nos yeux,
constituent pour les Francs-Maçons, dit-elle, des
facteurs d'entraînement pédagogique en raison de
leur signification symbolique. C'est ainsi que les
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